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Mitbestimmung

Nur wenige missbrauchen die Europa-AG
Die Zahl der Europäischen Aktiengesellschaften steigt weiter. Dass Unternehmen  
die neue Rechtsform vermehrt nutzen, um sich der Anwendung der deutschen  
Mitbestimmungsgesetze oder der Frauenquote zu entziehen, trifft aber nicht zu.

Was passiert mit den Mitspracherechten der Arbeitnehmer, 
wenn sich Unternehmen in eine Europäische Aktiengesellschaft 
(Societas Europaea, kurz SE) verwandeln? Die Befürchtung, 
dass sich reihenweise Firmen durch die Umwandlung vor der 
Mitbestimmung drücken könnten, hat sich bislang nicht be­
stätigt. „Eine Flucht aus der Mitbestimmung ist nicht zu beob­
achten“, sagt Norbert Kluge, Leiter der Abteilung Mitbestim­
mungsförderung in der Hans-Böckler-Stiftung. Auch die in 
Deutschland neu eingeführte Geschlechterquote im Aufsichts­
rat habe nicht dazu geführt, dass zahlreiche Unternehmen auf 
die europäische Rechtsform ausgewichen sind. 

In Deutschland gibt es 185 operativ tätige SE 
mit fünf oder mehr Beschäftigten, im vergange­
nen halben Jahr sind 15 hinzugekommen. Im eu­
ropäischen Vergleich fiel der Anstieg nicht außer­
gewöhnlich hoch aus.

Generell gilt: Wenn aus einem mitbestim­
mungspflichtigen Unternehmen eine SE wird, 
ändert sich an der Mitbestimmung im Aufsichts­
rat in der Regel nichts. Über die Unternehmens­
mitbestimmung wird bei einem Wechsel der 
Rechtsform zwar verhandelt. Falls keine Eini­
gung zustande kommt, gilt jedoch das bishe­
rige Verhältnis von Arbeitnehmern und Anteils­
eignern im Aufsichtsrat weiter.

Problematisch wird es, wenn Unternehmen 
kurz vor Erreichen der Schwellenwerte von 500 
Mitarbeitern für die Drittelbeteiligung oder 2.000 
Beschäftigten für die 1976er-Mitbestimmung zur 
SE werden. Dann haben Arbeitnehmer bei ei­
nem weiteren Wachstum ihres Unternehmens 
zumeist keinen Anspruch auf Plätze im Aufsichts­
rat, die ihnen bei deutschen Aktiengesellschaf­
ten oder GmbHs zustünden. „Es gibt auch Fälle, 
in denen Unternehmen in eine SE umgewan­
delt wurden, bevor sie vor Erreichen der gesetzli­
chen Schwellenwerte in Deutschland mitbestim­
mungspflichtig geworden wären“, sagt Kluge. 

Die seit Ende 2004 in Deutschland zugelassene SE hat aber 
auch gute Seiten: In den deutschen SE mit Arbeitnehmerver­
tretung im Aufsichtsrat kommen auch Beschäftigte, die die­
ses Recht in ihren Ländern nicht kennen, in den Genuss der 
Mitbestimmung. „So wird die Mitbestimmung ins Ausland ge­
tragen“, so Kluge.<
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Mitbestimmung gibt es auch mit SE
So viele Unternehmen in Europa firmieren als Europäische Aktiengesellschaft (SE) ...

*dazu kommt eine Gesellschaft mit fast ein Drittel Arbeitnehmerbeteiligung    
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